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Ausgabe 11/2025

Nürnberg, 29.08.2025

 

Mitgestalten: Werde Teil des neuen Landesposaunenrats

Mitgliederversammlung am 08.11.2025

Liebe Bläserinnen und Bläser,

 

am Samstag, 8. November 2025 steht unsere Mitgliederversammlung an – und damit die

turnusmäßige Wahl eines neuen Landesposaunenrats (LPR). Wir laden euch herzlich ein, euch zu

beteiligen und mitzuwirken!

Der LPR ist das zentrale Leitungsgremium unseres Verbandes, dem mindestens acht, höchstens

jedoch zehn Personen angehören. Die Mitglieder des LPR werden von der Mitgliederversammlung

auf vier Jahre gewählt; der LPR kann zwei weitere Mitglieder für die Dauer von vier Jahren berufen.

Die Mitglieder des LPR prägen maßgeblich die inhaltliche und strategische Ausrichtung der

Posaunenchorarbeit in Bayern. Sie geben Impulse, bringen wertvolle Ideen aus der Praxis ein und

tragen – gemeinsam mit dem Vorstand und der Geschäftsstelle – Verantwortung für die

Weiterentwicklung unserer Arbeit. Dazu versammeln sich die Mitglieder des LPR in der Regel drei-

bis viermal jährlich und treffen zentrale Entscheidungen des Verbandsgeschäftes wie Genehmigung

des Haushaltsplans und der Jahresrechnung, größere Anschaffungen sowie satzungsgemäße

Personalentscheidungen. Daneben repräsentieren die Mitglieder des LPR den

Posaunenchorverband, zum Beispiel bei der jährlichen Posaunenratstagung des EPiD oder in

Abstimmung mit dem Vorstand und den Hauptamtlichen bei Veranstaltungen und Besprechungen.

Damit der neue LPR ein authentisches Abbild unserer Bläsergemeinschaft wird, wünschen wir uns

einen bunten Querschnitt engagierter Persönlichkeiten: Frauen und Männer, Bläserinnen und Bläser

aller Altersgruppen – mit unterschiedlichsten Perspektiven und Talenten. Gerade diese Vielfalt macht

das Leitungsgremium stark und lebendig!

Jetzt kandidieren oder jemanden für die Wahl vorschlagen – so geht´s:

Wahlvorschläge können die amtierenden Mitglieder des LPR, die Bezirke und alle aktiven Bläserinnen

und Bläser einreichen.

Wichtig sind folgende Punkte:

Die Kandidatur muss schriftlich erfolgen. Bitte bestätige insbesondere bei einem Vorschlag

Dritter, dass die vorgeschlagene Person im Falle einer Wahl bereit ist, das Amt zu

übernehmen.

Ergänze bitte ein paar persönliche Zeilen über dich oder die vorgeschlagene Person.

Interessant sind dabei vor allem der musikalische Werdegang, das bisherige Engagement in

der Posaunenchorarbeit oder im kirchlichen Bereich – und warum dir bzw. der

vorgeschlagenen Person die Arbeit im Posaunenchorverband besonders am Herzen liegt.

Bitte schicke uns zudem ein Profilbild. Mit der Einsendung des Bildes erklärst du dich damit

einverstanden, dass es im Rahmen der Wahl des LPR veröffentlicht werden darf. Sofern

Bilder Dritter übersandt werden, füge bitte eine entsprechende Einverständniserklärung bei.

Wahlvorschläge können bis einschließlich Samstag, 27. September 2025 an folgende E-Mail-Adresse

übersandt werden: wahlvorstand@vep-bayern.de

Wir freuen uns auf eine große Beteiligung vieler engagierter Bläserinnen und Bläser.

Herzliche Grüße

Euer Wahlvorstand

Thomas Engelbrecht, Antonella Ingrisch, Thomas Kilian

Mail an: wahlvorstand@vep-bayern.de
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